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ANSTELLUNGSVERTRAG
zwischen

der Richard Permann Consulting Inkassobüro, Frauentalweg 117, 8045 Zürich, nachstehend 








"Arbeitgeber" genannt,

einerseits,

und

Manuela Muster, Musterstrasse 33, 5003 Zurzach

Geburtsdatum und Heimatort: 16. Mai 1969 aus Wohlen/AG

nachstehend

"Angestellte" genannt,

andererseits,

ist folgender Anstellungsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. des Obligationenrechts (OR) abgeschlossen worden:

Art. 1

Aufgabenbereich
Die Angestellte wird als Datatypistin für die Abteilung Einkauf und allgemeine Büroarbeiten angestellt. Zu Ihren Aufgaben gehört die speditive Bearbeitung der übertragenen Schreibarbeiten  samt der Bearbeitung der eingehenden und ausgehenden Korrespondenz. Ebenso trägt sie die Verantwortung für die Weiterleitung der ein- und ausgehenden Telephon- und Telefax-Mitteilungen. Ebenso gilt es ausdrücklich als vereinbart, dass die Angestellte zu anderen Arbeiten herangezogen werden kann, wie die Pflicht, eventuell in anderen näher zu bezeichnenden Gesellschaften der Permann-Gruppe Tätigkeiten auszuführen.

Art. 2

Vertragsbeginn
Die Stelle ist am 1. Dezember 1998 anzutreten.

Art. 3

Salär
Der Arbeitgeber bezahlt der Angestellten ein Monatssalär von Fr. 4'500,-- (in Worten: Franken viertausendfünfhundert) abzüglich der Beiträge an die AHV/ALV/IV und die Kollektiv-Krankentaggeld-Versicherung. Das entspricht einem Jahressalär von brutto Fr. 58'500,-- (in Worten: Franken achtundfünfzigtausendfünfhundert). Die Geschäftsleitung gewährt jedes Jahr eine Gratifikation in der Höhe eines Monatssalärs. Nähere Ausführungen hierzu sind unter Ziff. 9 des Reglements für Angestellte mit Einzelvertrag aufgeführt.

Art. 4

Probezeit, Austritt und Entlassung
Die Anstellung der Betriebsangehörigen erfolgt durch die Geschäftsleitung. Die Probezeit beträgt 3 (drei) Monate. Nach Ablauf der Probezeit wandelt sich das Probearbeitsverhältnis automatisch in ein definitives Anstellungsverhältnis um. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis gegenseitig jederzeit mit einer Kündigungsfrist von sieben Tagen gekündigt werden (Art. 335b Abs. 1 OR). Nach abgelaufener Probezeit kann das Arbeitsverhältnis nur schriftlich auf ein Monatsende gekündigt werden (vgl. Art. 335c Abs. 1 OR). Dabei sind von den Vertragsparteien die gesetzlichen Kündigungsfristen (Art. 335c Abs. 1 OR) zu beachten.


Die Kündigungsfristen betragen:


- 
im ersten Dienstjahr ein Monat

- 
im zweiten bis und mit dem neunten Dienstjahr zwei Monate


- 
nach dem neunten Dienstjahr drei Monate.

Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen weil die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militärdienst, Zivil-schutzdienst, Militärischen Frauendienst oder Rotkreuzdienst leistet oder eine nicht freiwillig übernommene gesetzliche Pflicht erfüllt (Art. 336c Abs. 1 lit. a OR), sofern die Dienstleistung mehr als 12 Tage dauert, 4 Wochen vorher und nachher. Weiterhin ist eine Kündigung durch den Arbeitgeber unzulässig, während der Arbeitnehmer ohne eigenes Verschulden durch Krankheit oder durch Unfall ganz oder teilweise an der Arbeitsleistung verhindert ist, und zwar im ersten Dienstjahr während 30 Tagen, ab zweitem bis und mit fünftem Dienstjahr während 90 Tagen und ab dem sechsten Dienstjahr während 180 Tagen (Art. 336c Abs. 1 lit. b OR).

Art. 5

Konkurrenzklausel

Die Aufnahme einer Nebenbeschäftigung ist grundsätzlich mit dem Anstellungsverhältnis unvereinbar. Die Geschäftsleitung kann auf besonderen Antrag hin Ausnahmen zulassen, wenn dies mit den Firmeninteressen harmoniert.

Art. 6

Geheimhaltungspflicht
Die Angestellte ist gehalten während und nach Beendigung des Anstellungsverhältnisses alle Geschäftsvorgänge wie betriebliche, technische, finanzielle und organisatorische Verhältnisse, Sicherheitseinrichtungen, Betriebsabläufe aller Art, namentlich Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse, sowie Kundenkreise gegenüber Dritten geheim zu halten und diese Kenntnisse nicht zu verwerten.

Art. 7

Änderungen des Anstellungsvertrages

Änderungen des Anstellungsvertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mündliche Abreden haben keine Gültigkeit.

Art. 8

Ausdrückliche Geltung des Reglements für Angestellte mit Einzelvertrag vom 1. 
Oktober 1998 und des Obligationenrechts

Im übrigen gelten ergänzend die Bestimmungen des beigefügten Reglements für Angestellte mit Einzelvertrag vom 1. Oktober 1998 als integrierender Bestandteil dieses Anstellungsvertrages, sowie die einzelvertraglichen Bestimmungen des Obligationenrechts. Der Angestellte bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er ein Reglement für Angestellte mit Einzelvertrag vom 1. Oktober 1998 erhalten, es gelesen und sich mit dem Inhalt einverstanden erklärt hat.

Jede Vertragspartei erhält ein Exemplar dieses Vertrages.

Wir bitten Sie, uns das beigefügte Doppel des Anstellungs- Vertrages unterschrieben, mit dem handschriftlichen Vermerk versehen "gelesen und einverstanden", an uns zu retournieren.

Zürich, 15. Juni 1998

--------------------------------------------------



--------------------

Richard Permann Consulting Inkassobüro



Manuela Muster

